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Die Bundesbeihilfeverordnung wurde letztmals durch
die Fünfte Verordnung zur Änderung der Bundesbei-
hilfeverordnung vom 18. Juli 2014 (BGBl. I S. 1154)
 aktualisiert. Seit diesem Zeitpunkt wurden wesentliche
Änderungen und Leistungsverbesserungen im Bereich
der ge-setzlichen Kranken- und Pflegeversicherung
vorgenommenen. Durch die Sechste Verordnung 
zur Änderung der Bundesbeihilfeverordnung vom 
27. Mai 2015 (BGBl. I S. 842) erfolgt deshalb eine 
systemkonforme Übertragung in das Beihilferecht des
Bundes. Ferner wird ein sonstiger Änderungsbedarf,
der sich zwischenzeitlich im praktischen Vollzug 
der Bundesbei-hilfeverordnung herausgestellt hat, 
berücksichtigt.

1. Wesentlicher Inhalt der Sechsten Verordnung zur
Änderung der Bundesbeihilfeverordnung

• Das Bundesverwaltungsgericht hatte in den Urteilen
vom 17. April 2014 (5 C 16.13; 5 C 40.13) entschie-
den, dass im Rahmen der Beihilfegewährung die
 Deckelung der An-gemessenheit von ärztlichen und
zahnärztlichen Gebühren auf die begrenzten Steige-
rungsfaktoren, die für Versicherte im Basistarif der
 privaten Krankenversicherung gelten, gegen den all-
gemeinen Gleichheitsgrundsatz verstößt. Als Konse-
quenz dieser Rechtsprechung wurde die Anwendung
des § 6 Abs. 5 BBhV bereits mit Rundschreiben vom
19. Juni 2014, D 6-30111 /9#2 ausgesetzt. Nunmehr
erfolgt die förmliche Aufhebung der besonderen
 Regelungen zur Prüfung der Angemessenheit von
ärztlichen und zahnärztlichen Gebühren bei Beihilfe-
berechtigten und deren berücksichtigungsfähigen
 Angehörigen, die in einem Basis bzw. Standardtarif
versichert sind. 
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I. Sechste Verordnung zur Änderung der Bundesbeihilfeverordnung

• Normative Absicherung verschiedener einschränken-
der Regelungen (nicht beihilfefähige gesetzlich vor-
gesehene Zuzahlungen und Kostenanteile – § 8 
Abs. 3, Begrenzung der Beihilfe – § 48)

• Angleichung verschiedener Regelungen an geänder-
tes Kassenrecht (Kieferorthopädie – § 15, Psycho-
therapie – § 18a, Familien- und Haushaltshilfe – § 28,
Erweiterung der Liste beihilfefähiger Medizinprodukte-
Anlage 4, Arzneimittel, die überwiegend der Er-
höhung der Lebensqualität dienen – Anlage 5, Arz-
neimittelfestbetragsgruppen – Anlage 7, ausge-
schlossene oder beschränkt beihilfefähige Arzneimit-
tel – Anlage 8)

• Angleichung der Regelungen zur Abrechnung von
Pflegeleistungen an das Erste Pflegestärkungsgesetz
vom 17. Dezember 2014 sowie an das Gesetz zur
besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf
vom 23. Dezember 2014. Die mit Rundschreiben des
BMI vom 23. Dezember 2014, D 6- 31007/1#3, be-
kanntgegebenen Vorgriffsregelungen werden damit
entbehrlich.

• Erweiterung des Leistungskatalogs der Beihilfe um
neue Leistungstatbestände (ambulante Hospizdien-
ste, Meldegebühren zur Meldung von Krankheitsda-
ten an ein Krebsregister, beihilfefähige Früherken-
nungsuntersuchungen, Vorsorgemaßnahmen und
Schutzimpfungen)

• Aktualisierung der Auflistung der beihilfefähigen bzw.
nicht beihilfefähigen Hilfsmittel (Geräte zur Selbstbe-
handlung und Selbstkontrolle)

Die Sechste Verordnung zur Änderung der Bundesbei-
hilfeverordnung ist seit 6. Juni 2015 in Kraft und ist für
Aufwendungen, die seit diesem Tag entstanden sind
bzw. entstehen anzuwenden.
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2. Behandlung durch nahe Angehörige – Urteil des
BayVGH vom 27. November 2014, 14 BV 13.470

Seit jeher sind Aufwendungen für Untersuchungen und
Behandlungen durch die Ehegattin, den Ehegatten, die
Lebenspartnerin, den Lebenspartner, die Eltern oder
die Kinder der oder des Behandelten nicht beihilfe-
fähig. Beihilfefähig sind in diesen Fällen nur die tat-
sächlich entstandenen Sachkosten (§ 8 Abs. 1 Nr. 7
BBhV). Die inhaltlich identische Vorgängerregel (§ 8
Abs. 1 Nr. 6 BBhV a.F.) wurde vom Bayer. Verwal-
tungsgerichtshof im Rahmen eines Berufungsverfah-
rens einer recht lichen Überprüfung unterzogen. 

Nach Auffassung des Bayer. Verwaltungsgerichtshof
verstößt der in der BBhV normierte Leistungsausschluss
für persönliche Behandlungen durch nahe Angehörige
nicht gegen den Vorbehalt des Gesetzes, da eine aus-
reichend Verordnungsermächtigung vorliegt. Ferner ist
die Regelung mit den Grundsätzen des allgemeinen
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar.

Zur Frage, welche Konsequenzen aus dieser Recht-
sprechung u. a. für das Beihilferecht des Bundes und
des Landes Bayern zu ziehen sind, wird der Milden-
berger in einer der nächsten Aktualisierungen in be-
währter Weise eingehen.

Wolfgang Weigel, Regierungsrat, Bayerisches Staatsministerium
der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, München
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